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Landratsamt Ebersberg

Pflegestützpunkt für den Landkreis Ebersberg

Abteilung 6 „Jugend, Familie und Demografie“

Landratsamt 
Ebersberg

Pflegestützpunkt für den Landkreis Ebersberg

Beschlussauszug des SFB-Ausschusses vom 05.07.2018, TOP 7ö 

�

Der SFB-Ausschuss fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 

1. Dem Antrag der CSU-FDP-Fraktion vom 15.06.2018 wird grundsätzlich zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorliegen der landesrechtlichen Vorschriften in 

Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregionplus, dem Träger der Fachstellen für pflegende 

Angehörige, dem Bezirk Oberbayern sowie allen im System aktiven Akteuren ein Modell für 

die Errichtung eines Pflegestützpunktes im Landkreis Ebersberg zu erarbeiten. Hierzu 

sollen auch die Erfahrungen der bereits bestehenden Pflegestützpunkte einbezogen 

werden. 

3. Das erarbeitete Modell wird dem SFB-Ausschuss dann zur weiteren Beratung und 

Beschlussfassung vorgelegt. 

4. Damit ist auch dem Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 01.07.2018 auf 

Berücksichtigung der bestehenden Beratungsstruktur Rechnung getragen. 
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• Der „Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der 
Pflegestützpunkte nach � 7c Abs. 6 SGB XI in Bayern“ wurde der 
Verwaltung erst am 12.02.2020 in seiner finalen Fassung übersandt.

• Vorher waren der Verwaltung „die Hände gebunden“, da keine 
Rechtsgrundlage für weitere Überlegungen vorhanden waren.

• Die Inhalte des Betriebskonzeptes für einen Pflegestützpunkt sind 
vorgegeben. Da der Landkreis Ebersberg, gemeinsam mit dem 
Bezirk Oberbayern als kommunaler Träger auftritt, musste das 
Betriebskonzept durch den Bezirk Oberbayern freigegeben werden.

• Alle im Beschluss genannten Partner sind als Kooperationspartner 
im Betriebskonzept genannt. Eine Beteiligung aller Akteure bei der 
Konzeptentwicklung war aufgrund der oben genannten Vorgaben 
nicht möglich.

Anmerkungen zur Beschlussfassung des SFB-Ausschusses
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• Der Landkreis Ebersberg wählt die Betriebsform des sogenannten 
„Angestelltenmodells“.

• Das bedeutet er ist alleiniger Anstellungs- und Betriebsträger und 
hat somit die volle Personalhoheit. 

• Im Angestelltenmodell steht grundsätzlich eine Vollzeitkraft pro 
60.000 Einwohner zur Verfügung. Für den Landkreis Ebersberg 
wären dies 2,38 Vollzeitstellen. Für das Jahr 2020 wurde zunächst 
eine Vollzeitstelle von der Verwaltung beantragt und durch den KSA-
Ausschuss genehmigt. 

• Die Verwaltung empfiehlt das Stellenkontingent in den nächsten 
Jahren bedarfsgerecht, bis zu den maximal möglichen 2,38 
Vollzeitstellen, aufzustocken.

• Der Pflegestützpunkt wird amtsintern beim Team Demografie 
angesiedelt.

Wahl der Betriebsform

"
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• Im Angestelltenmodell können gem. � 11 des Rahmenvertrags pro 
Vollzeitkraft bis zu 102.220,11 Euro (Personal- und Sachkosten) 
abgerechnet werden.

• Träger des Pflegestützpunktes sind die Kranken- und Pflegekassen 
sowie der Bezirk Oberbayern und der Landkreis Ebersberg als 
kommunale Träger. Sie teilen sich die Kosten wie folgt:

Finanzierung des Pflegestützpunktes
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• Angebot einer Beratung in allen Versorgungsregionen des 
Landkreises (definiert durch Sozialplanung).

• Ergänzt wird das Angebot durch die bestehenden Fachstellen für 
pflegende Angehörige in Grafing und Markt Schwaben. Diese sind 
somit (sozial-)räumlich an den Pflegestützpunkt angegliedert und 
können eine zusätzliche Förderung i.H.v. 3.000,- Euro erhalten.

Sicherstellung einer wohnortnahen/dezentralen Beratung

$

Anzing 4.413
Forstinning 3.855
Hohenlinden 3.192
Markt Schwaben 13.662
Pliening 5.693
Poing 16.023
Aßling 4.515
Ebersberg 12.254
Emmering 1.487
Frauenneuharting 1.563
Grafing 13.713
Steinhöring 4.119
Baiern 1.496
Bruck 1.287
Egmating 2.344
Glonn 5.281
Moosach 1.534
Oberpframmern 2.431
Kirchseeon 10.671
Vaterstetten 24.033
Zorneding 9.408

VR Nord

VR Ost

VR Süd

VR Zentrum-West

46.838

37.651

14.373

44.112
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Haupt- und Außenstellen des Pflegestützpunktes

*

Abbildung : Darstellung der Versorgungsregionen im Landkreis Ebersberg
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Öffnungszeiten des Pflegestützpunktes

.

Montag, Dienstag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Mittwoch Vormittag: keine Sprechstunde (reserviert für Hausbesuch e und
Besprechungen)
Nachmittag: 13:00 Uhr bis 17.00 Uhr

Donnerstag 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Die Sprechstunden des Pflegestützpunktes orientieren sich an den Öffnungszeiten des Landratsamtes:

� Überdies bietet der Pflegestützpunkt die Möglichkeit immobile Bürgerinnen und Bürger 
in ihrer Häuslichkeit zur Pflege zu beraten.

� Die Aufteilung der Sprechstunden zwischen dem Hauptsitz und den Außenstellen wird 
individuell, je nach Verfügbarkeit, festgelegt. 


